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4031/A XXVII. GP 

Eingebracht am 15.05.2024 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

ANTRAG 
der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag. Eva Blimlinger, 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
 
Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Datenschutzgesetz – DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 148/2021 und die Kundmachung BGBl. I Nr. 2/2023, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 2 Z 2 lit. b wird das Wort „keiner“ durch das Wort „keine“ ersetzt. 

2. In § 8 Abs. 3 Z 1 wird die Wortfolge „des Betroffenen“ durch die Wortfolge „der betroffenen Personen“ 
ersetzt. 

3. In § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 3, Abs. 5 Z 1 und 2, Abs. 6, 7 und 8 und § 16 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 erster und 
dritter Satz entfällt die Wortfolge „Verfassung, Reformen, Deregulierung und“. 

4. In § 15 Abs. 1 Z 5 und § 23 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „vom Bundesminister für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz“ durch die Wortfolge „von der Bundesministerin oder von dem 
Bundesminister für Justiz“ ersetzt. 

5. In § 15 Abs. 5 Z 2 wird das Wort „schriftliche“ durch das Wort „schriftlichen“ ersetzt. 

6. In § 16 Abs. 5 zweiter Satz und § 19 Abs. 3 wird die Wortfolge „Der Bundesminister für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz“ durch die Wortfolge „Die Bundesministerin oder der Bundesminister 
für Justiz“ ersetzt. 

7. In § 19 Abs. 2 und § 23 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „dem Bundesminister für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz“ durch die Wortfolge „der Bundesministerin oder dem Bundesminister 
für Justiz“ ersetzt. 

8. In § 28 wird das Wort „Organisationen“ durch das Wort „Organisation“ ersetzt. 

9. In § 36 Abs. 2 Z 10 erster Satz wird das Wort „denen“ durch das Wort „der“ ersetzt. 

10. In § 36 Abs. 2 Z 15 entfällt das Wort „ist“. 

11. In § 37 Abs. 1 wird in Z 2 nach der Wortfolge „erhoben und“ das Wort „dürfen“ eingefügt und in Z 3 
die Wortfolge „und müssen“ durch den Ausdruck „, dafür“ ersetzt. 

12. In § 68 wird die Wortfolge „der Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz“ 
durch die Wortfolge „die Bundesministerin oder der Bundesminister für Justiz“ ersetzt. 

13. Dem § 70 wird folgender Abs. 15 angefügt: 
„(15) § 8 Abs. 2 Z 2 lit. b und Abs. 3 Z 1, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1 Z 5, Abs. 3, Abs. 5 Z 1 und 2, 

Abs. 6, 7 und 8, § 16 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5, § 19 Abs. 2 und 3, § 23 Abs. 1 erster und zweiter Satz, § 28, 
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§ 36 Abs. 2 Z 10 erster Satz und Z 15, § 37 Abs. 1 Z 2 und 3 und § 68 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2024 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.“ 

Begründung 
Zu den Z 1 bis 12 (§ 8 Abs. 2 Z 2 lit. b und Abs. 3 Z 1, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1 Z 5, Abs. 3, Abs. 5 Z 1 
und 2, Abs. 6, 7 und 8, § 16 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5, § 19 Abs. 2 und 3, § 23 Abs. 1 erster und zweiter 
Satz, § 28, § 36 Abs. 2 Z 10 erster Satz und Z 15, § 37 Abs. 1 Z 2 und 3 und § 68): 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen (insb. Anpassung der Ressortbezeichnung an das 
Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. I Nr. 76, in der Fassung der Bundesministeriengesetz-Novelle 2024, 
BGBl. I Nr. 44/2024) bzw. sprachliche Berichtigungen. 
Zu Z 13 (§ 70 Abs. 15): 
Es handelt sich um die Inkrafttretensbestimmung. 
 
 
In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Justizausschuss vorgeschlagen.  
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